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Im Sinne dieses Gesetzes geht es ja nur um Investi-
tionen an sich. Das darf uns aber nicht den Blick da-
für versperren, dass unsere Kommunen in NRW 
strukturell unterfinanziert sind, und das inzwischen 
seit Jahren. Da müssen wir auch endlich einmal 
herangehen. Ich kann mir – das habe ich schon 
mehrfach gesagt – eine umfassende Konnexität al-
ler Aufgaben der Kommune als ständigen Prozess 
gut vorstellen. Ich bin gespannt, ob wir da auch 
übereinkommen.  

Dem jetzt vorliegenden Gesetzentwurf wird meine 
Fraktion zustimmen. Alles Weitere, was die nächs-
ten Finanzierungswellen angeht, werden wir im 
Ausschuss besprechen. – Vielen Dank. 

(Beifall von den PIRATEN) 

Vizepräsident Eckhard Uhlenberg: Vielen Dank, 
Herr Kollege Sommer. – Für die Landesregierung 
spricht Herr Minister Jäger. 

Ralf Jäger, Minister für Inneres und Kommunales: 
Die Landesregierung dankt für die breite Zustim-
mung zu dem Gesetzentwurf. 

(Beifall von allen Fraktionen) 

Die Landesregierung dankt für die breite Zustim-
mung zu dem Gesetzentwurf. 

(Heiterkeit und Beifall von der SPD und den 
GRÜNEN) 

Vizepräsident Eckhard Uhlenberg: Vielen Dank, 
Herr Minister. – Verehrte Kolleginnen und Kollegen, 
mir liegen keine weiteren Wortmeldungen vor. 

 

Wir kommen zur Abstimmung. Ich möchte darauf 
hinweisen, dass die CDU-Fraktion den Ände-
rungsantrag Drucksache 16/9881 zurückgezo-
gen hat. Deshalb ist natürlich heute über diesen An-
trag nicht mehr abzustimmen.  

Wir stimmen über den Gesetzentwurf Drucksache 
16/9519 ab. Der Ausschuss für Kommunalpolitik 
empfiehlt in Drucksache 16/9810, den Gesetzent-
wurf Drucksache 16/9519 mit den redaktionellen 
Änderungen aus der Vorlage Drucksache 16/3244 
anzunehmen.  

Wir kommen deshalb zur Abstimmung über die Be-
schlussempfehlung Drucksache 16/9810. Wer dem 
seine Zustimmung geben kann, den bitte ich um 
das Handzeichen. – Wer kann dem nicht zustim-
men? – Wer enthält sich? – Damit ist die Be-
schlussempfehlung Drucksache 16/9810 ange-
nommen und der Gesetzentwurf Drucksache 
16/9519 unter Berücksichtigung der Vorlage 
Drucksache 16/3244 in zweiter Lesung verab-
schiedet. 

Ich rufe auf: 

14 Viertes Gesetz zur Änderung des Gesetzes 
über die kommunalen Versorgungskassen 
und Zusatzversorgungskassen im Lande 
Nordrhein-Westfalen 

Gesetzentwurf 
der Landesregierung 
Drucksache 16/9517 

Beschlussempfehlung und Bericht 
des Ausschusses 
für Kommunalpolitik 
Drucksache 16/9811 

zweite Lesung 

Alle fünf im Landtag vertretenen Fraktionen haben 
sich zwischenzeitlich darauf verständigt, die Reden  
zu Protokoll zu geben. (Siehe Anlage 1) 

Wir kommen somit zur Abstimmung. Der Ausschuss 
für Kommunalpolitik empfiehlt in Drucksache 
16/9811, den Gesetzesentwurf Drucksache 16/9517 
unverändert anzunehmen. Wir kommen deshalb zur 
Abstimmung, aber nicht über die Beschlussempfeh-
lung, sondern über den Gesetzentwurf Drucksache 
16/9517 selbst. Wer dem seine Zustimmung geben 
kann, den bitte ich um das Handzeichen. – Wer 
kann dem nicht zustimmen? – Wer enthält sich? – 
Damit ist auch der Gesetzentwurf Drucksache 
16/9517 in zweiter Lesung unverändert ange-
nommen und verabschiedet. 

Ich rufe auf: 

15 Achtes Gesetz zur Änderung der gesetzlichen 
Befristungen im Zuständigkeitsbereich des 
Ministeriums für Inneres und Kommunales 

Gesetzentwurf 
der Landesregierung 
Drucksache 16/9079 

Beschlussempfehlung und Bericht 
des Innenausschusses 
Drucksache 16/9812 

zweite Lesung 

Alle fünf im Landtag vertretenen Fraktionen haben 
sich zwischenzeitlich darauf verständigt, die Reden  
zu Protokoll zu geben. (Siehe Anlage 2) 

Wir kommen somit zur Abstimmung. Der Innenaus-
schuss empfiehlt in Drucksache 16/9812, den Ge-
setzentwurf Drucksache 16/9079 unverändert an-
zunehmen. Wir kommen somit zur Abstimmung, 
und zwar nicht über die Beschlussempfehlung, son-
dern über den Gesetzentwurf Drucksache 16/9079 
selbst. Wer dem seine Zustimmung geben kann, 
den bitte ich um das Handzeichen. – Wer kann dem 
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nicht zustimmen? – Wer enthält sich? – Damit ist 
der Gesetzentwurf Drucksache 16/9079 mit den 
Stimmen der SPD-Fraktion, der Fraktion Bündnis 
90/Die Grünen und der CDU-Fraktion gegen die 
Stimmen der Piraten und bei Enthaltung der Frakti-
on der FDP in zweiter Lesung verabschiedet. 

Ich rufe auf: 

16 Gesetz zur Änderung gesetzlicher Befristun-
gen im Zusammenhang mit der ländlichen 
Bodenordnung 

Gesetzentwurf 
der Landesregierung 
Drucksache 16/9078 

Beschlussempfehlung und Bericht 
des Ausschusses  
für Klimaschutz, Umwelt, Naturschutz, 
Landwirtschaft und Verbraucherschutz 
Drucksache 16/9813 

zweite Lesung 

Alle fünf im Landtag vertretenen Fraktionen haben 
sich zwischenzeitlich darauf verständigt, die Reden  
zu Protokoll zu geben. (Siehe Anlage 3) 

Wir kommen zur Abstimmung. Der Ausschuss für 
Klimaschutz, Umwelt, Naturschutz, Landwirtschaft 
und Verbraucherschutz empfiehlt in der Beschluss-
empfehlung Drucksache 16/9813, den Gesetzent-
wurf Drucksache 16/9078 unverändert anzuneh-
men. Wir kommen somit zur Abstimmung, nicht 
über die Beschlussempfehlung, sondern über den 
Gesetzentwurf Drucksache 16/9078 selbst. Wer 
dem seine Zustimmung geben kann, den bitte ich 
um das Handzeichen. – Wer kann dem nicht zu-
stimmen? – Wer enthält sich? – Damit ist der Ge-
setzentwurf Drucksache 16/9078 mit den Stim-
men von SPD, CDU, Fraktion Bündnis 90/Die Grü-
nen und der Piraten bei Enthaltung der FDP-
Fraktion in zweiter Lesung verabschiedet. 

Ich rufe auf: 

17 Achtzehnter Staatsvertrag zur Änderung 
rundfunkrechtlicher Staatsverträge (Acht-
zehnter Rundfunkänderungsstaatsvertrag) 

Antrag 
der Landesregierung 
auf Zustimmung 
zu einem Staatsvertrag 
gemäß Artikel 66 Satz 2 
der Landesverfassung 
Drucksache 16/9758 

Alle fünf im Landtag vertretenen Fraktionen haben 
sich zwischenzeitlich darauf verständigt, die Reden  
zu Protokoll zu geben. (Siehe Anlage 4) 

Auch hier kommen wir direkt zur Abstimmung. Der 
Ältestenrat empfiehlt die Überweisung des An-
trags Drucksache 16/9758 auf Zustimmung zu 
dem Staatsvertrag an den Hauptausschuss – fe-
derführend – sowie an den Ausschuss für Kultur 
und Medien. Wer kann dem seine Zustimmung ge-
ben? – Wer kann das nicht? – Wer enthält sich? – 
Damit ist diese Überweisungsempfehlung einstim-
mig angenommen. 

Ich rufe auf: 

18 Gesetz zur Neuregelung der Höchstalters-
grenzen für die Einstellung in ein Beamten-
verhältnis im Land Nordrhein-Westfalen und 
zur Entfristung der Altersteilzeitregelung 

Gesetzentwurf 
der Landesregierung 
Drucksache 16/9759 

erste Lesung 

Der Minister hat inzwischen mitgeteilt, dass er seine 
Einbringungsrede zu Protokoll gibt. Eine Ausspra-
che ist heute nicht vorgesehen. (Siehe Anlage 5)  

Wir kommen zur Abstimmung. Der Ältestenrat emp-
fiehlt die Überweisung des Gesetzentwurfs 
Drucksache 16/9759 an den Innenausschuss – 
federführend – sowie an den Haushalts- und Fi-
nanzausschuss. Wer dem seine Zustimmung ge-
ben kann, den bitte ich um das Handzeichen. – Wer 
kann dem nicht zustimmen? – Wer enthält sich? – 
Damit ist die Überweisungsempfehlung einstimmig 
angenommen. 

Ich rufe auf: 

19 Gesetz über die Sicherheit in Häfen und Ha-
fenanlagen im Land Nordrhein-Westfalen (Ha-
fensicherheitsgesetz – HaSiG) 

Gesetzentwurf 
der Landesregierung 
Drucksache 16/9760 

erste Lesung 

Die Landesregierung hat mitgeteilt, dass die Rede 
zu Protokoll gegeben wird. Eine Aussprache ist 
auch bei diesem Tagesordnungspunkt nicht vorge-
sehen. (Siehe Anlage 6)  

Wir kommen somit zur Abstimmung. Der Ältestenrat 
empfiehlt die Überweisung des Gesetzentwurfes 
Drucksache 16/9760 an den Ausschuss für Bau-
en, Wohnen, Stadtentwicklung und Verkehr – 
federführend –, an den Ausschuss für Kommu-
nalpolitik sowie an den Ausschuss für Wirt-
schaft, Energie, Industrie, Mittelstand und 
Handwerk. Wer dem seine Zustimmung geben 
kann, den bitte ich um das Handzeichen. – Wer 
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Anlage 2 

Zu TOP 15 – „Achtes Gesetz zur Änderung 
der gesetzlichen Befristungen im Zuständig-
keitsbereich des Ministeriums für Inneres und 
Kommunales“ – zu Protokoll gegebene Re-
den 

Thomas Stotko (SPD):  

Mit dem vorliegenden Gesetz werden drei Norm-
bereiche entfristet, die nach ihrer Evaluierung 
deutlich gemacht haben, entfristet werden zu 
können. 

Es handelt sich um das Landeszustellungsge-
setz, das Gesetz über Unschädlichkeitszeugnis-
se und das 2. Euro-Einführungsgesetz. Daneben 
wird das „Städteregion Aachen Gesetz“ redaktio-
nell angepasst. 

In allen vier Fällen wird deutlich: Da, wo Befris-
tungen Sinn machen, werden sie erhalten, wo 
nicht, fallen sie weg. Damit werden wir auch als 
Parlament dem Anspruch gerecht, Gesetze nicht 
zu vergessen und regelmäßig deren Wirksamkeit 
zu überprüfen. 

Insoweit wird die SPD-Fraktion für die Annahme 
des Gesetzes stimmen. 

Kirstin Korte (CDU):  

Der vorliegende Gesetzentwurf der Landesregie-
rung ist unpolitischer Natur. Es handelt sich um 
ein rein technisches Gesetz, das eine Entfristung 
des 2. Euro-Einführungsgesetzes, des Landes-
zustellungsgesetzes, des Städteregion Aachen 
Gesetzes und des Gesetzes über Unschädlich-
keitszeugnisse vorsieht.  

Eine Änderung der materiellen Rechtslage ist 
damit nicht verbunden. 

Nachdem die Landesregierung im Innenaus-
schuss dargelegt hat, dass diese Gesetze auch 
in Zukunft allesamt noch benötigt werden, ist die 
Entfristung ihrer Geltungsdauer in der Tat sinn-
voll. Aus diesem Grund wird auch die CDU-
Fraktion dem vorliegenden Gesetzentwurf zu-
stimmen. 

Matthi Bolte (GRÜNE):  

Mit dem Gesetzentwurf für ein Achtes Gesetz zur 
Änderung der gesetzlichen Befristungen im Zu-
ständigkeitsbereich des Ministeriums für Inneres 
und Kommunales legt die Landesregierung ein 
weiteres Mantelgesetz vor, in dem die Befristung 
solcher Normen verlängert wird, auf die nach 
sorgfältiger Prüfung nicht verzichtet werden kann. 

Die Landesregierung hat im vorliegenden Ge-
setzentwurf und in den ihm vorausgehenden Be-
richten überzeugend dargestellt, warum Nord-
rhein-Westfalen auch in Zukunft auf das 2. Euro-
Einführungsgesetz, das Landeszustellungsge-
setz, das Städteregion Aachen Gesetz sowie das 
Gesetz über Unschädlichkeitszeugnisse nicht 
verzichten kann. Dementsprechend wurde das 
Gesetz im Innenausschuss von einer sehr breiten 
Mehrheit getragen.  

Ich möchte Sie bitten, dass wir diese überzeu-
gende Mehrheit auch hier im Plenum erreichen. 

Marc Lürbke (FDP):  

Inhaltlich können wir dem Entwurf zustimmen. 
Die FDP-Fraktion lehnt aber die generelle und in 
genannten Gesetzen vollzogene Abkehr von der 
Befristung des Landesrechts ab. 

Mit der Entfristung von Rechtsvorschriften wird 
ein wirksames Instrument abgeschafft, um die 
regelmäßige Kontrolle der Notwendigkeit und 
Wirkung der bestehenden Vorschriften sicherzu-
stellen und Regelungen aufgrund fortschreitender 
Veränderungen anzupassen, zu vereinfachen, zu 
reduzieren oder aufzuheben. 

Die Abgeordneten der FDP-Fraktion lehnen zu-
dem eine Abschaffung von in NRW-Gesetzen 
bestehenden Berichts- bzw. Evaluierungspflich-
ten ab. 

Insoweit verweise ich auf die entsprechende aus-
führliche Protokollerklärung der Abgeordneten 
der FDP-Fraktion nach § 46 Abs. 2 GeschO zum 
Abstimmungsverhalten zum Gesetzentwurf der 
Landesregierung Drucksache 16/178 Plenarpro-
tokoll 16/10 vom 23.10.2012, Seite 479. 

Insoweit muss sich die Fraktion der FDP hier 
enthalten. 

Frank Herrmann (PIRATEN):  

Wir behandeln hier und heute ein Gesetz mit 
dem schönen Namen „Achtes Gesetz zur Ände-
rung der gesetzlichen Befristungen im Zuständig-
keitsbereich des Ministeriums für Inneres und 
Kommunales“. 

Als sogenanntes Artikelgesetz werden hier Ände-
rungen meist formaler Natur in verschiedenen 
bereits bestehenden Gesetzen geregelt. Dabei 
geht es unter anderem um die Aufhebung von 
Befristungen, um die Streichung von Berichts-
pflichten und auch um einige inhaltliche Ände-
rungen. Typisch für diese Landesregierung ist 
dabei, dass das Artikelgesetz ohne großes Auf-
heben durch den Landtag geschleust werden 
soll, mit tatkräftiger Unterstützung der regierungs-
tragenden Fraktionen. 
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Ich möchte mich hier mit meinen Anmerkungen 
auf den Artikel 2, Änderung des Landeszustel-
lungsgesetzes, beschränken. Das Gesetz würde 
ohne eine Änderung zum 31.12.2015 seine Gül-
tigkeit verlieren, schriftliche oder elektronische 
Zustellungen von Behörden hätten keine gesetz-
liche Grundlage mehr, und das möchte die Lan-
desregierung verhindern.  

Skandalös an dem vorliegenden Verfahren ist, 
dass im Gesetzesentwurf an keiner Stelle auf ei-
nen redaktionellen Vermerk im aktuell gültigen 
Landeszustellungsgesetz hingewiesen wird! Die-
ser Vermerk besagt: „Dies ist eine gesetzlich an-
geordnete Evaluierungsverpflichtung. Sie ver-
pflichtet die Landesregierung, dem Landtag 
rechtzeitig vor dem genannten Datum das Er-
gebnis der Evaluierung vorzulegen.“ 

Dieser Pflicht kommt die Landesregierung aber 
offensichtlich nicht nach, und dieses Vorgehen 
kann man ruhig als Skandal bezeichnen! Zumin-
dest wird hier aber deutlich, was die immer wie-
der von der Landesregierung bzw. den regie-
rungstragenden Fraktionen bei neuen Gesetzes-
vorhaben wie eine Monstranz vornweg getrage-
nen Berichtspflichten wert sind: rein gar nichts! 

Berichtspflichten sind oft bei kritischen Geset-
zespassagen zur Beruhigung der Opposition ein-
geführte Maßnahmen, um nach einem Zeitraum 
von meistens fünf bis zehn Jahren eben die Wir-
kung dieser kritischen Passagen nochmals zu 
prüfen und diese eventuell anzupassen. 

Im hier vorliegenden Gesetzesentwurf sieht man 
dann im Ergebnis, was passiert, wenn der Zeit-
punkt für die Evaluation, für die Erstellung des 
Berichts, gekommen ist: Die betreffende Pflicht 
wird einfach nicht beachtet, die als Grenze einge-
tragene Gültigkeitsdauer wird einfach aus dem 
Gesetz gestrichen! 

DAS ist gelebte Demokratie 1.0, meine Damen 
und Herren! 

Wir wissen nicht, was die Evaluation des Lan-
deszustellungsgesetzes ergeben wird und ob der 
Bericht dazu überhaupt in diesem Jahr vorliegen 
wird. Die Formulierung „...kann dem Landtag vo-
raussichtlich bis Ende 2015 vorgelegt werden“ 
verheißt nichts Gutes. Dabei geht es hier um kei-
ne Kleinigkeit, denn der Bericht sollte die Erfah-
rungen mit der Einführung von DE-Mail als zuläs-
siges Verfahren im Bereich der elektronischen 
Zustellung beschreiben! Aber auch ein so wenig 
angewendetes und daher mangels Praxis kriti-
sches Verfahren wie DE-Mail hält die Landesre-
gierung nicht davon ab, ihre gesetzliche Evaluie-
rungspflicht einfach nicht zu beachten. 

Wir können an dieser Stelle unser Missfallen 
über dieses Vorgehen nur durch die Ablehnung 
des hier vorliegenden Gesetzesentwurfs zum 

Ausdruck bringen, und genau das werden wir 
auch tun. 

Ralf Jäger, Minister für Inneres und Kommunales:  

Mit dem vorliegenden Gesetzentwurf legen wir 
als Landesregierung dem Parlament einen Vor-
schlag über die weitere Behandlung befristeter 
Vorschriften vor. 

Dabei sollen zum einen Regelungen, die sich in 
der Praxis eindeutig bewährt haben, von einer 
gesetzlichen Befristung befreit werden. 

Zum anderen soll eine mittlerweile entfallene Be-
richtspflicht aus dem entsprechenden Gesetz ge-
strichen werden. 

Der Gesetzentwurf umfasst die Änderung gesetz-
licher Befristungen von drei Gesetzen, nämlich 
des 2. Euro-Einführungsgesetzes Nordrhein-
Westfalen, des Landeszustellungsgesetzes, des 
Gesetzes über Unschädlichkeitszeugnisse sowie 
die redaktionelle Anpassung des Städteregion 
Aachen Gesetzes. 

Der Innenausschuss hat in seiner Sitzung am 24. 
September 2015 beschlossen, die Annahme des 
Gesetzentwurfes zu empfehlen.  

Nun noch der bewährte Hinweis: 

Die Entfristung bzw. die Streichung von Berichts-
pflichten bedeuten nicht, dass wir als Landesre-
gierung zukünftig auf die Prüfung und Evaluie-
rung dieser Gesetze verzichten. Ganz im Gegen-
teil: Auch künftig werden wir die Gesetze in unse-
rem Land sorgfältig beobachten. 

Sollte sich daraus der Bedarf für notwendige Än-
derungen und Reformen ergeben, werden wir 
diese im Dialog auf den Weg bringen. 
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